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§ 44b  Zusammentreffen von Freiheitsstrafe mit Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt aus verschiedenen Verfahren 
 
(1) Ist neben einer Freiheitsstrafe eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer 
Entziehungsanstalt zu vollstrecken, auf die in einem anderen Verfahren erkannt wurde, wird die Maßregel 
vor der Strafe vollzogen, es sei denn, dass der Zweck der Maßregel durch den vorherigen Vollzug der 
Strafe oder eines Teils leichter erreicht wird. Die Anrechnung des Vollzugs der Maßregel auf die Strafe 
erfolgt nach Maßgabe des § 67 Abs. 6 StGB.

(2) Die Vollstreckungsbehörde bestimmt, in welcher Reihenfolge die Freiheitsstrafe und die Maßregel zu 
vollstrecken sind. § 44 Abs. 4 gilt sinngemäß.


